
   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
L-mobile solutions GmbH & Co. KG Stand 14.11.2008 
 
§ 1 Geltungsbereich 
(1) Die nachfolgenden Verkaufsbedingungenen gelten für alle zwischen dem Besteller und uns 

abgeschlossenen Verträge. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie 
nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende Bedingungen des Bestellers, die wir 
nicht ausdrücklich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir nicht ausdrücklich 
widersprechen. Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder 
abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen. 

 
§ 2 Angebote 
(1) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 2 

Wochen annehmen. 
(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen insbesondere an 

Kostenvoranschlägen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche 
schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der 
Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Wenn kein Vertrag zustande kommt, sind sie 
zurückzugeben oder zu löschen und dürfen nicht benutzt werden. 

(3) Unsere Angebote sind, sofern schriftlich nicht anderes vereinbart, freibleibend. 
(4) Für den Umfang der Lieferung ist die Auftragsbestätigung und / oder das Pflichtenheft maßgebend. 
(5) Wir können Konstruktion- und Formänderungen vornehmen, soweit diese Veränderungen nicht 

grundlegend sind und dadurch der vertragsgemäße Zweck nur unerheblich eingeschränkt wird. 
 
§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen 
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, 

ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. 
(2) Dienstleistungen werden nach tatsächlichem Aufwand gemäß unseren zum Zeitpunkt der Ausführung 

gültigen Stundensätzen je angebrochener Arbeitsstunde berechnet. Ferner übernimmt der Kunde die 
Kosten für An- und Abreise, Spesen und Übernachtungen gemäß unserer Preisliste. 

(3) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher 
Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

(4) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
(5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Rechnungsbetrag netto (ohne 

Abzug) innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen 
Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. 

(6) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, 
unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts 
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 

§ 4 Lieferfrist 
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus. 

Nachträgliche Wünsche des Kunden nach Änderungen oder Ergänzungen verlängern die Lieferzeit in 
angemessenem Umfang. Das Gleiche gilt bei Eintritt außerhalb des Willens liegender 
unvorhergesehener Ereignisse wie z.B. höhere Gewalt, Aus- und Einfuhrverbote, Streik und 
Aussperrung. 

(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung 
der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

(3) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so 
sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen 
ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 

(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder 
einer zufälligen Verschlechterung des Vertragsgegenstands in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in 
dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.  
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(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein 

Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den 
gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Besteller 
berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall 
geraten ist. 

(6) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu 
vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Liefervertrag nicht auf einer von uns zu 
vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

(7) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug 
auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

(8) Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer 
pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 
15 % des Lieferwertes. 

(9) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers bleiben vorbehalten. 
(10) Wir sind zu Teillieferungen oder Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies für den Besteller 

zumutbar ist. 
(11) Für den Annahmeverzug genügt die schriftliche Mitteilung der Lieferbereitschaft. 
 
§ 5 Gefahrenübergang und Verpackungskosten 
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist bei Versendung Lieferung „ab Werk“. 
(2) Im Falle eines Werkvertrages geht die Gefahr des zufälligen Untergangs mit der Abnahme über. 
(3) Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht 

zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der 
Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen. 

(4) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; 
die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller. 
 

§ 6 Mitwirkungs- und Informationspflichten des Kunden 
(1) Der Besteller hat sich über die wesentlichen Funktionsmerkmale der Software informiert und trägt das 

Risiko, ob diese seinen Wünschen und Bedürfnissen entspricht; über Zweifelsfragen hat er sich vor 
Vertragsschluss durch Mitarbeiter unserseits bzw. durch fachkundige Dritte beraten lassen. 

(2) Die Einrichtung einer funktionsfähigen – und auch unter Berücksichtigung der zusätzlichen Belastung 
durch die Vertragsgegenstände ausreichend dimensionierten – Hard- und Softwareumgebung für die 
Vertragsgegenstände liegt in der alleinigen Verantwortung des Bestellers. 

(3) Der Besteller testet die Software vor deren Einsatz gründlich auf Mangelfreiheit und auf Verwendbarkeit 
in der bestehenden Hard- und Softwarekonfiguration. Dies gilt auch für Software, die er im Rahmen der 
Gewährleistung und der Pflege erhält. 

(4) Sofern er die Software selbst installiert, beachtet er die von uns für die Installation und den Betrieb der 
Software gegebenen Hinweise. 

(5) Soweit uns über die Bereitstellung der Vertragsgegenstände hinaus weitere Leistungspflichten obliegen, 
wirkt der Besteller hieran im erforderlichen Umfang unentgeltlich mit, indem er zB Mitarbeiter, 
Arbeitsräume, Hard- und Software, Daten und Telekommunikationseinrichtungen zur Verfügung stellt 
und behilflich ist. Der Kunde gewährleistet, dass vor den weiteren Leistungspflichten alle erforderlichen 
Vorarbeiten, die dem Kunden obliegen, abgeschlossen sind, so dass wir die Leistungen unmittelbar 
nach Ankunft beim Kunden ausführen können. 

(6) Der Besteller gewährt uns zur Fehlersuche und -behebung Zugang zu den Vertragsgegenständen, nach 
Wahl des Bestellers unmittelbar und/oder mittels Datenfernübertragung. Wir sind berechtigt zu prüfen, 
ob die Vertragsgegenstände in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Vertrages genutzt 
werden. Zu diesem Zweck dürfen wir vom Besteller Auskunft verlangen, insbesondere über Zeitraum 
und Umfang der Nutzung der Vertragsgegenstände, sowie Einsicht in die Bücher und Schriften, sowie 
die Hard- und Software des Bestellers nehmen. Uns ist hierfür zu den üblichen und auf Wunsch auch 
außerhalb der Geschäftszeiten Zutritt zu den Geschäftsräumen zu gewähren. 
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(7) Der Besteller trifft angemessene Vorkehrungen für den Fall, dass die Software ganz oder teilweise nicht 

ordnungsgemäß arbeitet (z.B. durch tägliche Datensicherung, Störungsdiagnose, regelmäßige 
Überprüfung der Datenverarbeitungsergebnisse). 

(8) Soweit der Besteller nicht ausdrücklich vorab darauf hinweist, dürfen wir davon ausgehen, dass alle 
Daten des Bestellers, mit denen er in Berührung kommen kann, gesichert sind. 

(9) Der Besteller trägt Nachteile und Mehrkosten aus einer Verletzung dieser Pflichten. 
 

§ 7 Nutzungsumfang 
(1) Wir räumen dem Besteller ein einfaches, zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an den 

Vertragsgegenständen zur Einzel- und Mehrplatznutzung ein, jedoch nur für das zwischen den Parteien 
vereinbarte Bestimmungsland, in dem die Vertragsgegenstände verwendet werden sollen. Ohne 
ausdrückliche Vereinbarung wird das Nutzungsrecht ausschließlich für das Land eingeräumt, in dem der 
Besteller seinen Geschäftssitz hat. Dieses Nutzungsrecht darf ausschließlich auf dem Netzwerk, für das 
sie erworben wurde, sowie nur auf der Anzahl Arbeitsplätze, für die eine Lizenz besteht, verwendet 
werden. 

(2) Der Besteller darf die Software nur zu dem Zweck einsetzen, seine internen Geschäftsvorfälle und die 
von solchen Unternehmen abzuwickeln, die mit ihm iS des § 15 AktG verbunden sind 
(“Konzernunternehmen”). Insbesondere (i) ein Rechenzentrumsbetrieb oder (ii) das vorübergehende 
Zur-Verfügung-Stellen der Software (zB als Application Service Providing) für andere als 
Konzernunternehmen oder (iii) die Nutzung der Software zur Schulung von Personen, die nicht 
Mitarbeiter des Bestellers oder seiner Konzernunternehmen sind, sind nur nach unserer vorheriger 
schriftlicher Zustimmung erlaubt. Die gewerbliche Weitervermietung ist generell untersagt. 

(3) Vervielfältigungen der Software sind nur insoweit zulässig, als dies für den vertragsgemäßen Gebrauch 
notwendig ist. Der Besteller darf von der Software Sicherungskopien nach den Regeln der Technik im 
notwendigen Umfang anfertigen. Sicherungskopien auf beweglichen Datenträgern sind als solche zu 
kennzeichnen und mit dem Urheberrechtsvermerk des Originaldatenträgers zu versehen. 

(4) Der Besteller ist zu Änderungen, Erweiterungen und sonstigen Umarbeitungen der Software iS des § 69 
c Nr. 2 UrhG nur insoweit befugt, als das Gesetz solches unabdingbar erlaubt. Bevor der Besteller selbst 
oder durch Dritte Fehler beseitigt, gestattet er uns den Fehler zu beseitigen. Dem Besteller stehen an 
den Bearbeitungen eigene Nutzungs- und Verwertungsrechte - über die nach diesem Vertrag 
eingeräumten Nutzungsrechte hinaus - nicht zu. Wir können jedoch – gegen angemessene Vergütung - 
die Einräumung eines nicht ausschließlichen, räumlich und zeitlich unbeschränkten Nutzungsrechts mit 
dem Recht der Unterlizenzvergabe, verlangen. 

(5) Der Besteller ist zur Dekompilierung der Software nur in den Grenzen des § 69 e UrhG berechtigt und 
erst, wenn wir nach schriftlicher Aufforderung mit angemessener Frist nicht die notwendigen Daten 
und/oder Informationen zur Verfügung gestellt haben, um Interoperabilität mit anderer Hard- und 
Software herzustellen. 

(6) Überlassen wir dem Besteller im Rahmen von Nachbesserung oder Pflege Ergänzungen (zB Patches, 
Ergänzungen des Bedienerhandbuches) oder eine Neuauflage des Vertragsgegenstandes (zB Update, 
Upgrade), die früher überlassene Vertragsgegenstände (“Altsoftware”) ersetzt, unterliegen diese den 
Bestimmungen dieser Vereinbarung. Stellen wir eine Neuauflage des Vertragsgegenstandes zur 
Verfügung, so erlöschen in Bezug auf die Altsoftware die Befugnisse des Bestellers nach diesem 
Vertrag auch ohne ausdrückliches Rückgabeverlangen unsererseits, sobald der Besteller die neue 
Software produktiv nutzt. Wir räumen dem Besteller jedoch eine dreimonatige Übergangsphase ein, in 
der beide Versionen der Vertragsgegenstände nebeneinander genutzt werden dürfen. 

(7) Eine Vervielfältigung oder Umarbeitung der Anwendungsdokumentation ist - vorbehaltlich der Ziff. 3, 4 
(soweit die Dokumentation in die Software integriert ist) - nicht gestattet. 

(8) Die Software und die Dokumentationen darf keinem Dritten zugänglich gemacht oder für Zwecke Dritter 
genutzt werden oder Dritten Einblick in die Unterlagen gegeben werden. 

(9) Der Quellcode (Source Code) einer Software ist nicht Teil der Vertragsgegenstände. 
(10) Bei jedem Verstoß gegen die Lizenzbedingungen ist eine Vertragsstrafe in Höhe von Euro 100.000,-- 

verwirkt. Wir behalten uns die Geltendmachung eines höheren Schadens geltend. 
(11) Bis zur Zahlung der gesamten Vergütung aus dem Vertragsverhältnis erfolgt die Übertragung der 

Nutzungsrechte an den Vertragsgegenständen lediglich aufschiebend bedingt. Bis dahin ist die Nutzung 
des Bestellers schuldrechtlich vereinbart. Die Nutzungsgestattung endet, wenn der Besteller mit der 
Zahlung der Vergütung in Rückstand gerät.  
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§ 8 Weitergabe 
(1) Der Besteller darf die Vertragsgegenstände einem Dritten nur einheitlich und unter vollständiger und 

endgültiger Aufgabe der eigenen Nutzung der Vertragsgegenstände überlassen. Die vorübergehende 
oder teilweise entgeltliche Überlassung der Nutzung an Dritte ist untersagt, gleich ob die 
Vertragsgegenstände in körperlicher oder unkörperlicher Form überlassen werden. Das Gleiche gilt bei 
unentgeltlicher Überlassung. 

(2) Die Weitergabe der Vertragsgegenstände bedarf der schriftlichen Zustimmung unsererseits. Wir erteilen 
die Zustimmung, wenn (i) der Besteller uns schriftlich versichert, dass er alle Originalkopien der 
Vertragsgegenstände dem Dritten weitergegeben und alle selbst erstellten Kopien gelöscht hat, und (ii) 
der Dritte schriftlich sein Einverständnis gegenüber uns mit den hier vereinbarten Nutzungs- und 
Weitergabebedingungen erklärt. 
 

§ 9 Software-Anpassung und Software-Entwicklung 
Für von uns durchgeführte Software-Anpassungen und Software-Entwicklungen gelten folgende 
Bestimmungen: 
(1) Maßgeblich für die zu erbringenden Leistungen ist das beiderseits als Vertragsbestandteil vereinbarte 

Pflichtenheft. Änderungen oder Ergänzungen des Pflichtenhefts bedürfen der schriftlichen Vereinbarung 
bei der auch die finanziellen Auswirkungen der Änderungen bzw. Ergänzungen zu regeln sind. 

(2) Falls aufgrund der Komplexität der Auftragsentwicklung Terminüberschreitungen auftreten, sind 
Nachfristen grundsätzlich unter Berücksichtigung der aufgetretenen technischen Probleme bzw. 
eventueller Zulieferschwierigkeiten zu bemessen. Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche des Kunden 
verschieben vereinbarte Termine entsprechend dem dadurch verursachten Mehraufwand. 

(3) Nach Lieferung der Ergebnisse erfolgt eine Abnahme nach Maßgabe nachstehender Regelungen. 
a) Die Abnahme von Software-Anpassungen und Software-Entwicklungen Individualsoftware) erfolgt 
anhand der Funktionstest-Routinen von uns. 
b) Über die Abnahme wird ein Protokoll erstellt, das vom Besteller unterzeichnen ist. Dort festgehaltene 
Mängel werden kostenlos von uns beseitigt. 
c) Bestehen keine gravierenden Mängel, oder nur solche, die in zumutbarer Weise beseitigt werden 
können, und erklärt der Besteller nicht binnen 30 Tagen die Abnahme, gilt die Leistung als 
abgenommen. 
 

§ 10 Mängelhaftung 
(1) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten 

Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
(2) Wir gewährleisten, dass die überlassene Software die in der Leistungsbeschreibung genannten 

Funktionen erfüllt.Softwaremängel sind Fehler, bei denen die Programmfunktionen reproduzierbar von 
den Funktionen gemäß Leistungsbeschreibung abweichen und nachweislich nicht auf Fehler in der 
Hardware, Systemsoftware oder anderen nicht von Target Business Tuning gelieferten Systemteilen 
zurückzuführen sind. 

(3) Festgestellte Mängel sind schriftlich mitzuteilen, hinreichend konkret zu benennen und zu beschreiben. 
(4) Mängel werden nach unserer Wahl durch die Installation einer verbesserten Softwareversion oder durch 

Hinweis zur Beseitigung oder zum Umgehen der Auswirkungen des Fehlers beseitigt (Nachbesserung). 
Der Besteller stellt alle zur Fehlerdiagnose erforderlichen Unterlagen sowie die zur Fehlerbeseitigung 
erforderliche Rechneranlage und Rechnerbelegungszeit kostenlos zur Verfügung. 

(5) Ausgenommen von der Mängelhaftung sind Schäden, die auf natürliche Abnutzung, fehlerhafte 
Bedienung oder unzulässige Eingriffe zurückzuführen sind. Aufwendungen, die nicht auf Mängeln der 
von uns gelieferten Produkte beruhen, wird der Besteller vergüten. Dies gilt auch für den Aufwand der 
Fehlerlokalisierung und Aufwand, der dadurch entsteht, dass keine tagesaktuelle Datensicherung 
vorhanden ist. 

(6) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach Gefahrenübergang. 
(7) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung 

zu verlangen. 
(8) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche 

geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche 
Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
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(9) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht 

verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt. 

(10) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt 
unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

(11) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen. 
 

§ 11 Haftung 
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 9 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die 

Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für 
Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen 
oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

(2) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch 
im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

(3) Wir haften insbesondere nicht für die Wiederbeschaffung von Daten, sofern diese nicht mit vertretbarem 
Aufwand reproduzierbar sind. Der Kunde ist für die Datensicherung verantwortlich. 

 
§ 12 Eigentumsvorbehalt 
(1) Waren und die Datenträger sowie die Programmdokumentationen verbleiben im Eigentum von uns bis 

zur Erfüllung sämtlicher gegen den Besteller bestehender Ansprüche, auch solcher, die uns außerhalb 
des Vertrags zustehen. 

(2) Die Wiederveräußerung im gewöhnlichen Geschäftsgang ist gestattet. Der Besteller tritt hiermit 
sämtliche Forderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an uns ab und zwar auch insoweit, 
als die Ware verarbeitet ist. 

(3) Wir werden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freigeben, als der realisierbare Wert der 
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. 
 

§ 13 Schlussbestimmungen 
(1) Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den 

Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 
(4) Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen, zu diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen 

der Schriftform. Dies gilt auch für einen Verzicht auf dieses Formerfordernis. 
 
 


